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Neuinanspruchnahme gerechtfertigt sein könnte. Dazu finden sich noch keine belastbaren 

Aussagen. Es sind Alternativflächenvergleiche notwendig, in denen alle Aspekte abgearbei-

tet werden und durch die, die geeignetesten Flächen für Siedlungserweiterungen herausge-

arbeitet werden müssen. Dies ist noch nicht eingearbeitet, obwohl auch das bereits Thema 

bei den  o.g. Gesprächen war. 

 

In der Begründung zum FNP wird die heutige Stadtentwicklung  von Pfungstadt immer noch 

abgeleitet von Untersuchungen aus den 90er Jahren, denen heute höchstens noch einen ge-

schichtlichen Wert zugebilligt werden kann.  Was für eine zukunftstragende Stadtplanung 

unbedingt notwendig ist, ist die Auseinandersetzung mit  dem Umbau der Gesellschaft und 

den stadtplanerischen Konsequenzen, die sich aus dem Älter werden der Menschen und de-

ren veränderten Bedürfnissn ergeben. Auch dazu findet sich noch nichts in der Planung.  

Ob in den nächsten 15 Jahren verstärkt mit Leerständen zu rechnen ist und wie damit umge-

gangen werden soll, ist zu beleuchten. Die Erfassung innerörtlicher Freiflächen, die nach Au-

genschein erheblich sind und die Möglichkeiten in diesen Bereichen die Bebauung zu ver-

dichten, wurden noch nicht ausgelotet. 

 

Im gültigen Regionalplan Südhessen 2010 ist  für die Stadt Pfungstadt insgesamt ein Zu-

wachs von 36 ha an Wohnsiedlungsflächen und 12 ha an Gewerbeflächen (zusammen 48 ha) 

bis zum Jahr 2020 vorgesehen. Wie ich schon oben ausgeführt habe, gilt der Wert der Tabel-

le 1 für Wohnbauflächen, für Flächen, die ab dem Jahr 2002 überplant und rechtskräftig 

wurden und der Wert in der Tabelle 3 für gewerbliche Nutzung und dafür sind alle ab dem 

Jahr 2006 in Anspruch genommen Flächen mit  zu rechnen . Insoweit entspricht eine Unter-

scheidung in zwei verschiedene Tabellen nach der Laufzeit des Regionalplanes, wie sie in der 

Begründung auf den Seiten 38-42 vorgenommen wurde, nicht  den Zielen der Raumordnung 

und Landesplanung nach § 1 (4) BauGB.  Das ganze Kapitel ist zu überarbeiten. 

Ich muss auch darum bitten, den Begriff Zuwachsfläche nur für nach dem RPS/RegFNP 2010 

ausgewiesenen Zuwachsflächen zu verwenden und nicht für die geplanten Bauflächen im 

Flächennutzungsplanentwurf. Da sind die Begriffe der Baunutzungsordnung zu verwenden. 

 

Zu den einzelnen vorgestellten Flächen nehme ich wie folgend Stellung: 

Geplante Siedlungs- und Gewerbegebiete ST Pfungstadt 

PF 1: Im RPS/RegFNP 2010 ist diese 5,8 ha geplante Gewerbefläche vollständig als „Vor-

ranggebiet Regionaler Grünzug“ und „Vorranggebiet Landwirtschaft“ sowie als „Vorbehalts-

gebiet für den Grundwasserschutz“ und als „Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktion 

ausgewiesen. Eine Überplanung dieser Fläche stellt eine Abweichung von den Zielen der 

Raumordnung dar. 

PF 3: Diese 6,36 ha große geplante Wohnfläche ist im RPS/RegFNP 2010 vollständig als „Vor-

ranggebiet Regionaler Grünzug“ und als „Vorbehaltsgebiet  für besondere Klimafunktionen“ 

und als „Vorbehaltsgebiet für Grundwasserschutz“ ausgewiesen und stellt damit eine Abwei-

chung von den Zielen der Raumordnung dar. 

PF4a: Auch wenn die Fläche von 7,45 ha, soweit sie sich im ausgewiesenen Vorranggebiet 

Siedlung, Planung befindet, weitgehend als regionalplanerisch abgestimmt gelten kann, ist 
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sie trotzdem in der Alternativenprüfung mit allen Belangen zu behandeln. Ob die Inan-

spruchnahme darüber hinaus im ausgewiesenen Vorbehaltsgebiet  Landwirtschaft tatsächlich 

städtebaulisch sinnvoll wäre, muss noch geklärt werden. Die textlichen Ausführungen dazu 

sind fehlerhaft. Die Fläche liegt nicht neben PF 3, wie dort beschrieben. 

PF7a:  handelt es sich um Vorranggebiet Regionaler Grünzug und Vorbehaltsgebiet für 

Landwirtschaft von 1,09 ha und stellt damit eine Abweichung von den Zielen der Raumord-

nung dar. 

PF8a:  ist wie beschrieben eine Fläche von 0,68 ha, die als ausgewiesenes Vorranggebiet 

Siedlung, Zuwachs regionalplanerisch abgestimmt ist. 

PF8b:  Die Fläche von 5,11ha ist als Vorranggebiet Siedlung, Planung ausgewiesen. 

 

Geplante Siedlungsflächen ST Eschollbrücken 

ES 1 und ES 2 

Die beiden aneinander grenzenden geplanten Siedlungsflächen mit zusammen einer Flä-

chengröße von 4,23 ha sind als Vorranggebiet für Landwirtschaft im RPS/RegFNP 2010 aus-

gewiesen. Eine Überplanung stellt eine Abweichung von den Zielen der Raumordnung dar.  

ES 3 mit 5,8 ha ist als Vorranggebiet für Landwirtschaft im RPS/RegFNP 2010 ausgewiesen. 

Eine Überplanung stellt eine Abweichung von den Zielen der Raumordnung dar. 

 

Geplante Siedlungsflächen ST Hahn 

HA 2a, HA 2b und HA2c: Dazu fehlen Detailkarten in der Begründung. Aus dem Umweltbe-

richt entnommen handelt es sich um eine Gesamtinanspruchnahme von 2,49 ha plus unbe-

kannte ha für HA2c. Dabei ist ausgewiesenes Vorrangebiet Landwirtschaft und Vorrangge-

biet Regionaler Grünzug betroffen, sowie Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen, 

Vorbehaltsgebiet Grundwasser und Vorbehaltsgebiet für vorbeugenden Hochwasserschutz 

betroffen. Eine Überplanung der Vorrangflächen stellt eine Abweichung von den Zielen der 

Raumordnung dar. 

HA5 (HA4 und HA5) 

Die Darstellung in der Einzelkarte in der Begründung stimmt nicht mit der Plandarstellung im 

FNP überein. Laut der Beschreibung handelt es sich um eine Fläche von 1,77 ha, die als Vor-

rangebiet für Landwirtschaft, Vorranggebiet Regionaler Grünzug und Vorbehaltsgebiet für 

Klimafunktionen. Eine Überplanung stellt damit eine Abweichung von den Zielen der Raum-

ordnung dar. 

Weder in der Begründung noch im Umweltbericht sind alle geplanten Flächen behandelt. 

Darüber hinaus müssen auch Flächen behandelt werden, die Pfungstadt nicht in Anspruch 

nehmen will, da dies für den Alternativenvergleich notwendig ist. Unter anderem wird nicht 

Bezug darauf genommen, warum die regionalplanerisch abgestimmte Fläche im Süden von 

Pfungstadt nicht in Anspruch genommen werden soll. 

Begründung, Umweltbericht und der Plan zeigen uneinheitliche Darstellungen, die harmoni-

siert werden müssen. 

Grundsätzlich ist auch ein regionalplanerischer Flächentausch möglich, aber auch dieser 

muss seine Begründung im Alternativflächenvergleich finden. 
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Zum Kapitel Radwegenetz gäbe es mehr zu sagen. Da Pfungstadt viele parallel laufende 

Straßen hat, wäre für einen Teil davon eine Bevorzugung für den Fahrradverkehr denkbar, 

wie es auch nach der Straßenverkehrsordnung möglich wäre. Der naturnahe Gewässeraus-

bau sollte vorangetrieben werden durch Darstellungen im FNP. Dabei wären gewässerbe-

gleitende Grünverbindungen soweit möglich in die Planung aufzunehmen, da sie ja erst in 

Ansätzen erkennbar sind, wie es auf S.56 der Begründung steht.  

Im RPS 2010 sind noch weitere Ausweisungen enthalten, die nachrichtlich oder als Hinweise 

in den FNP übernommen werden sollten: 

Wald 

Nördlich vom OT Eschollbrücken und südöstlich vom ST Hahn sind im RPS 2010 zwei „Vor-

behaltsflächen für die Forstwirtschaft“ ausgewiesen. Diese Flächen sind für Aufforstungen 

oder Suksession vorgesehen und/oder für Ausgleichsmaßnahmen geeignet und sollen mit 

rechtlicher Bindungswirkung Wald werden. Diese Flächen sollten im Planteil entsprechend 

dargestellt und im Textteil ein entsprechender Hinweis gegeben werden. 

Im RPS/RegFNP 2010 ist sowohl im nordwestlichen Stadtgebiet als auch im südlichen Stadt-

gebiet jeweils ein „Vorbehaltsgebiet oberflächennaher Lagerstätten“ ausgewiesen. Diese 

Flächen sind vor anderweitiger Inanspruchnahme, durch die ein künftiger Abbau unmöglich 

gemacht oder unzumutbar erschwert würde, zu sichern. Dieser Hinweis sollte sowohl im Plan 

wie auch im Textteil ergänzt werden. 

Die im RPS/RegFNP 2010  ausgewiesenen „Vorbehaltsgebiete für vorbeugenden Hochwas-

serschutz“ sollten im Plan dargestellt werden. Das betrifft die Schwarzbachaue und die Mo-

dauaue. Sie dienen der Sicherung des Hochwasserabflusses der Retentionsräume. Darüber 

hinaus gibt es im hessischen Ried die Gebiete hinter Schutzeinrichtungen an Rhein und Main. 

Diese sind überflutungsgefährdet mit Wasserständen bis zu 3 m. Hier wäre hochwasseran-

gepasstes Bauen (Bauvorsorge) mit vertretbaren Aufwand möglich (s. auch Fläche HA 2b). 

Naturschutz 

Im Planteil des FNP ist ein Naturschutzgebiet dargestellt. Ein entsprechender Hinweis darauf 

sollte im Textteil aufgenommen und in der Legende entsprechend ergänzt werden. 

zu den Verkehrsflächen werden keine Anregungen vorzutragen.  

Zur Technischen Infrastruktur wäre ein Hinweis auf die Planungen von Stromleitungen des 

Bundesbedarfsplangesetzes aufzunehmen, die Pfungstadt berühren, wie das  Vorhabens Nr. 

2 des Bundesbedarfsplangesetzes (Osterath – Philippsburg) und die Maßnahme M60 Urbe-

rach – Pfungstadt – Weinheim des Bedarfsplanvorhabens Nr. 19. Im  110-kV- Hochspan-

nungsnetz plant der Betreiber Westnetz einen Ersatzneubau zwischen Punkt Pfungstadt –Süd 

und der Umspannanlage Heppenheim. 

 

Zu o.g. Fortschreibung des FNPs habe ich aus Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege  

schwerwiegende Bedenken .Es sind keinerlei Darstellungen zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft, wie insbesondere Biotopverbundflächen oder Flächen mit Maßnahmen zur 

Kompensation von Eingriffen, im FNP enthalten, ebenso wurden keine Entwicklungsplanun-

gen aus dem Landschaftsplan (LP) in den FNP übernommen. Dies wird unter Punkt 2 der Be-

gründung „Fachziele des Umweltschutzes und Art ihrer Berücksichtigung“ damit begründet, 

dass insbesondere eine Schonung landwirtschaftlicher Flächen vor weiterem Zugriff sicher-



- 5 – 

- 6 - 

gestellt werden soll. Diese Aussage wird ergänzt  in Kapitel des Umweltberichtes „Entwick-

lung von Natur und Landschaft“. Hier wird ausgeführt, dass die Stadt Pfungstadt grundsätz-

lich die Bündelung der Ausgleichsmaßnahmen in zusammenhängenden, größeren Projek-

ten, hier z.B. Aufwertung von Waldbeständen anstrebt. Aufgrund der Interessenskonflikte mit 

der Landwirtschaft wurde von einer Übernahme von Entwicklungsflächen mit empfehlendem 

Charakter aus der Darstellung des LPs in den FNP abgesehen. Im FNP sind allerdings weder 

für das Offenland (Landwirtschaft) noch für den Wald oder für Gewässerläufe entsprechende 

Darstellungen enthalten. 

Gemäß § 1Abs. 6 Nr.7g des BauGB sind die Darstellungen von Landschaftsplänen zu berück-

sichtigen und mit in die Abwägung einzustellen. Gemäß§ 1a Abs. 3 BauGB ist der Ausgleich 

von Eingriffen in der Abwägung nach § 1Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Der Ausgleich er-

folgt durch geeignete Darstellungen nach § 5 BauGB. Anstelle der Darstellungen können 

auch vertragliche Vereinbarungen nach § 11oder sonstige geeignete Maßnahmen  zum Aus-

gleich  auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen getroffen werden. 

Ich halte eine Ergänzung des FNP um die o.g. Punkte für erforderlich. 

Im Umweltbericht erfolgt zu den einzelnen geplanten Bauflächen eine artenschutzrechtliche 

Bewertung/Habitatpotenzialanlyse. Die Bewertung endet mit der artenschutzrechtlichen Be-

deutung. Die Aussagen zum Artenschutz sind so zu ergänzen und zu konkretisieren, dass er-

sichtlich wird ob bei der beabsichtigten Vorhabensverwirklichung die Verbotstatbestände 

gemäß § 44 BNatSchG relevant werden und wie Konflikte mit dem Artenschutz vermieden 

oder auf der nächsten Planungsebene bewältigt werden können. 

Im FNP sind geschützte Biotope (nachrichtliche Übernahme aus NATUREG) dargestellt. Es ist 

zu konkretisieren ob es sich hierbei um gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG 

handeln soll, bzw. ob hierfür aktuelle Daten vorliegen.  

Zu der im Folgenden aufgeführten Flächendarstellung im FNP bestehen Bedenken: 

Die Entwicklungsfläche PF 7(FNP-Fassung von 2009), im Osten der Ortslage von Pfungstadt, 

stellt sich gemäß LP u.a. als Bereich mit kleinteiligen Gehölzstrukturen  und Waldrandbereich 

mit Naherholungsfunktion dar. Dies lässt auch auf eine hohe Bedeutung als Lebensraum für 

Tierarten der Übergansbereich von Wald zu freier Feldflur schließen. 

Anders, als unter Punkt 8.1 der Begründung zum FNP-Entwurf dargelegt handelt es sich hier 

nicht um eine Siedlungerweiterungsfläche gemäß Regionalplan Südhessen (RPS). Sowohl in 

der noch gültigen Fassung wie in den inzwischen vorliegenden Entwurfsfassungen ist die 

Fläche als Regionaler Grünzug dargestellt. 

Die in der aktuellen FNP-Fassung reduzierte Flächendarstellung mit Bezeichnung 7a ist m.E. 

auch nur teilweise aus dem Regionalplan entwickelt. Obwohl die Fläche deutlich reduziert 

wurde bestehen Bedenken. In Kapitel 8.3 „Zuwachsflächen 2020+“ wird die an Fläche 7a an-

grenzende Fläche, als Fläche 7b zumindest wieder als Siedlungserweiterungsfläche für die 

Zukunft (2020+) in Erwägung gezogen, da sie -nach Entwicklung der Fläche 7a- als Arrondie-

rung der bestehenden Ortslage bezeichnet werden könne. Die Flächen 7a und 7b würden 

dann wieder der sehr problemtischen Fläche 7 aus 2009 entsprechen. Die für Fläche 7a an-

gedachte Eingrünung wäre damit auch wieder obsolet. Da die Fläche7a so lediglich als ers-

ter Schritt für die Inanspruchnahme einer der wenigen ökologisch wertvollen Ortsrandlagen 
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von Pfungstadt ist, empfehle ich auch die Fläche 7a nicht weiter zu verfolgen, insbesondere, 

da auch in unmittelbarer Nähe die Zuwachsflächen 8a und 8b im FNP dargestellt sind. 

Bzgl. der im FNP als Planung dargestellten ICE-Trassen, Ortsumgehung Eschollbrücken und 

6-spuriger Ausbau der Autobahn A 67 sollte allenfalls ein Planungshinweis ohne rechtliche 

Bindung erfolgen. Die Eingriffsbewertung mit Alternativenprüfung und Berücksichtigung na-

turschutzfachlicher-und rechtlicher Schutzgüter ist mit höherem Aufwand verbunden und soll 

in den dafür vorgesehenen Verfahren erfolgen, wenn detaillierte Planungen/ Überlegungen 

vorliegen. 

Nachrichtlich sollen in den FNP noch aufgenommen werden das Vogelschutzgebiet „Hessi-

sche Altneckarschlingen“ sowie die FFH-Gebiete „Pfungstädter Düne“ und „Weißer Berg bei 

Darmstadt und Pfungstadt“. 

 

Forsthoheitliche Stellungnahme 

Von Seiten des Dezernats V52 – Forsten bestehen keine Bedenken gegen die vorgelegte 

Neufassung und Forstschreibung des Flächennutzungsplans. Wald im Sinne des § 2 Hessi-

sches Waldgesetz wird von der Planung nicht berührt. 

Aus Sicht des öffentlichen Belanges Landwirtschaft/Feldflur nehme ich zu dem oben ge-

nannten Entwurf des Flächennutzungsplans wie folgt Stellung: 

Abgesehen von der Fläche HA 4 im Stadtteil Hahn werden alle von der vorliegenden Pla-

nung betroffenen Flächen derzeit durch landwirtschaftliche Nutzungsstrukturen geprägt, 

wobei es sich fast ausschließlich um hochwertige Ackerflächen handelt, die im Landwirt-

schaftlichen Fachplan Südhessen (LFS) in der höchsten Wertigkeitsstufe 1a aufgeführt sind. 

Die ebenen, lockeren und fruchtbaren Böden eignen sich auch hervorragend für den Anbau 

vielfältiger Sonderkulturen, wie Gemüse, Kräuter, Spargel und Erdbeeren. 

Kernstadt Pfungstadt: 

Die Flächen PF 4a (7,45 ha), PF 7a (1,09 ha) sowie PF 8a (0,63 ha) und PF 8b (5,11 ha) sind im 

gültigen Regionalplan Südhessen 2010 bereits als „Vorranggebiet Siedlung, Planung“ bzw. 

„Vorranggebiet Industrie und Gewerbe, Planung“ ausgewiesen. Aus landwirtschaftlicher Sicht 

bestehen daher gegen die Inanspruchnahme dieser Flächen grundsätzlich keine Bedenken, 

obwohl der Verlust der sehr guten landwirtschaftlichen Böden zu bedauern ist. 

Die Fläche PF 1 (5,8 ha), die zur Gewerbefläche werden soll, ist im Regionalplan Südhessen 

2010 unter anderem als „Vorranggebiet Landwirtschaft“ ausgewiesen; die Fläche PF 3 (6,36 

ha) unter anderem als „Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft“.  

Beide Flächen unterliegen einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung. Gegen eine Inan-

spruchnahme dieser beiden Flächen bestehen aus Sicht des öffentlichen Belanges Landwirt-

schaft/Feldflur aufgrund der regionalplanerischen Ausweisung grundsätzliche Bedenken. 

Zudem ist der überwiegende Teil der Fläche PF3 Teil  

einer größeren Bewirtschaftungseinheit, wobei es sich um sehr gute Ackerböden handelt 

(LFS 1a) und die Flächen gut erschlossen sowie beregnungsfähig sind.  

Stadtteil Hahn: 

Nach dem derzeit gültigen Regionalplan Südhessen 2010 liegen die Flächen HA 2a (0,94 ha) 

und HA 2b (1,58 HA) in einem „Vorranggebiet Landwirtschaft“ bzw.  
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„Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft“ und werden derzeit ackerbaulich intensiv genutzt. Auch 

bezüglich dieser Flächen bestehen aus landwirtschaftlicher Sicht (analog der vorgenannte 

Flächen PF 1 und PF 3) grundsätzliche Bedenken. 

Die Ausweisung der Fläche HA 4 (1,26 ha) dient der Bestandsübernahme der dort bereits 

vorhandenen Nutzung. Dabei handelt es sich um das Raiffeisengelände sowie landwirtschaft-

liche Betriebsanlagen.  

Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen diesbezüglich keine Bedenken. 

Stadtteil Eschollbrücken: 

Die Flächen ES 1 (3,1 ha) und ES 2 (0,68 ha) sind im Regionalplan Südhessen 2010 unter an-

derem als „Vorranggebiet Landwirtschaft“ ausgewiesen, weshalb aus landwirtschaftlicher 

Sicht auch hinsichtlich dieser beiden Flächeninanspruchnahmen grundsätzliche Bedenken 

bestehen.  

Darüber hinaus bestehen bezüglich einer Inanspruchnahme der Fläche ES 2 aus Sicht des öf-

fentlichen Belanges Landwirtschaft/Feldflur erhebliche Bedenken.  

Die dortigen landwirtschaftliche Flächen werden zurzeit intensiv genutzt, sind gut erschlos-

sen und Teil einer großen und sehr gut geschnittenen Bewirtschaftungseinheit. Die Äcker der 

Fläche ES 2 sind mit modernsten landwirtschaftlichen Maschinen effizient bewirtschaftbar 

und beregnungsfähig. Daher lassen die ertragreichen Flächen dort den Anbau von an-

spruchsvollsten Kulturen zu, dessen Deckungsbeitragsniveau weit über dem Landesdurch-

schnitt liegt. Zudem berücksichtigen die vorgelegten Planunterlagen hinsichtlich der Fläche 

ES 2 nicht, dass sich in unmittelbarer Nähe zwei landwirtschaftlich gut aufgestellte und zu-

kunftsfähige Betriebe (Nachfolge gesichert) befinden. Durch eine Umwidmung dieser Fläche 

in ein Wohngebiet entstünde durch die vorgenannte intensive landwirtschaftliche Bewirt-

schaftung der unmittelbar angrenzenden Flächen ein erhebliches Konfliktpotential, das es zu 

würdigen gilt. Hingewiesen wird auch auf das in unmittelbarer Nähe liegende landwirtschaft-

liche Anwesen, auf dem sich ein Schweinemaststall befindet. Zwar haben wirtschaftliche 

Umstände und Preisentwicklungen dazu geführt, dass die dortige Schweinemasthaltung der-

zeit stark zurück gefahren wurde, jedoch bleibt es dem landwirtschaftlichen Betrieb unbe-

nommen, diese bei Bedarf wieder zu intensivieren. Die dann naturgemäß auftretenden Ge-

ruchsemissionen könnten bei einer naheliegenden Wohnbebauung zu erheblichen 

Konflikten führen. 

Fazit: Aus Sicht des öffentlichen Belanges Landwirtschaft/Feldflur ist eine Beanspruchung 

landwirtschaftlicher Flächen gerade im Ballungsraum der Region Südhessen besonders kri-

tisch zu sehen. Im Sinne einer Nahversorgung mit regionalen landwirtschaftlichen Produkten 

„aus der Region für die Region“ stellt das Vorhaben eine bedeutende Beanspruchung von 

landwirtschaftlichen Flächen dar, zudem die betroffenen Ackerflächen auch für den Anbau 

von anspruchsvollen Kulturen geeignet sind, zurzeit überwiegend landwirtschaftlich intensiv 

genutzt werden und größtenteils als Vorrangfläche für die Landwirtschaft ausgewiesen sind 

(Flächen PF 1, HA 2a und 2b, ES 1 und 2). 

Die aus Sicht des öffentlichen Belanges Landwirtschaft/Feldflur bestehenden Bedenken hin-

sichtlich der Neufassung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Stadt Pfungstadt 

können nur dann zurück gestellt werden, wenn mindestens die Fläche ES 2, gegen deren 
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Überplanung erheblichste Bedenken bestehen, unter Berücksichtigung vorgenannter Grün-

de aus der Planung heraus genommen wird.  

Unter Bezugnahme auf die zur Fläche PF3 gemachten Ausführungen wird zudem angeregt, 

die Fläche PF 3 nur in deutlich kleinerem Umfang in Anspruch zu nehmen (vom vorhandenen 

Siedlungsrand bis maximal zu dem parallel verlaufenden Feldweg).  

Bemerkenswert erscheint aus landwirtschaftlicher Sicht darüber hinaus, dass die in den Plan-

unterlagen dargestellten Zuwachsflächen PF 4b, PF 5a und PF 5b (insgesamt ca. 11,38), die 

über den Zeithorizont 2020 hinausgehen sollen und nicht Gegenstand dieses Bauleitplanver-

fahren sind, bereits in regionalplanerisch ausgewiesenen Siedlungsgebieten liegen. Vor e i-

ner Inanspruchnahme von Flächen, die im gültigen Regionalplan/ Flächennutzungsplan als 

„Vorranggebiet Landwirtschaft“ oder „Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft“ ausgewiesen sind, 

wird zur Schonung der sehr guten Ackerflächen darum gebeten, eine vorrangige Nutzung 

dieser bestehenden Potentiale zu prüfen. 

Die direkte Inanspruchnahme der wertvollen landwirtschaftlichen Flächen ist sehr zu bedau-

ern und sollte dahingehend Berücksichtigung finden, dass Ausgleichs-, Ersatz- oder Kom-

pensationsmaßnahmen ohne Beanspruchung weiterer landwirtschaftlich genutzter Flä-

chen/Flurstücke umzusetzen sind. Es können Maßnahmen z. B. an Gewässern, im Wald, der 

Ankauf von Biotopwertpunkte von bereits umgesetzten Maßnahmen oder eine Ergänzung 

und Aufwertung bestehender Kompensationsmaßnahmen realisiert werden. 

Hinweis: 

Der Verlust landwirtschaftlicher Flächen schreitet auch in Hessen durch diverse Bau- und 

Entwicklungsmaßnahmen stetig voran. Gerade die noch vorhanden sehr ertragreichen Bö-

den in der Region Pfungstadt sollten daher von einer städtebaulichen Inanspruchnahme so-

weit wie möglich verschont werden, zumal bereits ausgewiesene Siedlungsgebiete für die 

städtebauliche Entwicklung zur Verfügung stehen. 

Bei einer eventuellen Überarbeitung des Planentwurfs sollten die kartenmäßigen Darstellun-

gen überprüft werden. So ist beispielsweise die Fläche ES 3 auf Seite 51 des Umweltberichts 

der Planunterlagen wesentlich größer dargestellt als im letzten Teil der Planunterlagen. Auch 

die auf den Plänen dargestellten Flächennutzungen stimmen teilweise nicht mit der Realität 

überein. 

 

Zu dem o.a. Flächennutzungsplan nehme ich aus Sicht der Abteilung Arbeitsschutz und Um-

welt Darmstadt wie folgt Stellung: 

Wasserwirtschaftliche Belange - Allgemein 

Das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

hat mit Erlass vom 30. Juli 2014 eine Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirtschaftli-

chen Belangen in der Bauleitplanung veröffentlicht. Ziel der Arbeitshilfe ist es, dass wasser-

wirtschaftliche Belange im kommunalen Planungsprozess und insbesondere bei der Abwä-

gung Beachtung finden. Sie veranschaulicht die fachlichen und methodischen 

Anforderungen und Standards des Gewässerschutzes in der Bauleitplanung und soll Ge-

meinde- und Stadtverwaltungen, Planungsbüros sowie Träger öffentlicher Belange bei der 
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Berücksichtigung des Schutzgutes Wasser in der Bauleitplanung unterstützen. Der Erlass vom 

30. Juli 2014 mit Arbeitshilfe steht für Sie auf der Internetseite des Regierungspräsidiums 

Darmstadt www.rp-darmstadt.hessen.de zum Download bereit (Umwelt & Verbraucher -> 

Gewässer- und Bodenschutz -> Vorschriften & Merkblätter). 

Oberflächengewässer 

Abflussregelung /Hochwasserschutz 

Im Geltungsbereich des o. a. Flächennutzungsplanes befindet sich das festgestellte Über-

schwemmungsgebiet der Modau. Der kleine Bereich der Ausuferung gegenüber der Kläran-

lage Pfungstadt ist im Planteil, wie in der Legende bereits richtig dargestellt, innerhalb der 

Signatur mit einem „ü“ zu kennzeichnen. In Kapitel 15 Oberflächengewässer ist unter Gra-

bensysteme der Rotgraben zweimal aufgeführt. 

Renaturierung 

Die im hessischen WRRL-Bewirtschaftungsplan und - Maßnahmenprogramm 2015 – 2021 

(Entwurf) enthaltenen Vorgaben und Maßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung und 

Wiederherstellung der Durchgängigkeit an Modau und Sandbach im Bereich der Stadt 

Pfungstadt sollten in den Flächennutzungsplan übernommen und in den Plänen entspre-

chend dargestellt und gekennzeichnet werden, da sie für alle Planungen und Maßnahmen 

der öffentlichen Planungsträger verbindlich sind (§ 54 Abs. 2 HWG). 

In diesem Zusammenhang sollte auch auf die vom Wasserverband Modaugebiet beauftragte 

Gewässerentwicklungsplanung „Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie - Umsetzungs-

planung im Einzugsgebiet der Modau, Büro für Gewässerökologie, T. Bobbe , Dr. O. Kraft , 

Mai 2012“ hingewiesen werden, deren Maßnahmenbereiche („Kernareale“) in das WRRL-

Maßnahmenprogramm 2015-2021 (Entwurf) aufgenommen worden sind.  

Hydrologie 

Im Geltungsbereich befinden sich mehrere Grundwassermessstellen des Hessischen Lan-

desgrundwassermessdienstes. Diese Messstellen sind im Plan- und Textteil aufgeführt. Es ist 

dafür Sorge zu tragen, dass alle Messstellen in der Örtlichkeit erhalten bleiben und der Zu-

gang und die Funktion jederzeit gewährleistet sind. 

http://www.rp-darmstadt.hessen.de/
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Grundwasser (Grundwasserschutz/Wasserversorgung) 

Anhand der Grenzeinzeichnungen der Wasserschutzgebietszonen III bzw. III A in den Plänen 

ist m.E. nicht gut ersichtlich welche Flächen in den Zonen liegen und welche außerhalb. Das 

sollte deutlicher dargestellt werden. Die Wasserschutzgebietszone III B ist nicht gekenn-

zeichnet. 
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Folgende Textpassage des Kapitels 19.1 „Wasserschutzgebiete und Brunnen“ sind zu über-

arbeiten, da die Sachverhalte nicht für die Zone II zutreffen: „Das restliche WSG zählt zur 

Schutzzone II und III. In diesem Bereich ist nur eine Versickerung von nicht schädlich verun-

reinigtem Niederschlagswasser zulässig. Eine Bebauung ist in diesem Bereich prinzipiell 

nicht ausgeschlossen, […]“ 

Die Entwicklungsflächen liegen wie folgt innerhalb von Wasserschutzgebieten: 

PF 1, PF 3, ES 1, ES 2, ES 3: Zone III des WSG Wasserwerke Pfungstadt und Eschollbrücken 

der Hessenwasser, Verordnung vom 13. November 1978, StAnz. 49/1978 S. 2418 

PF 5a, PF 5b: Zone III B des WSG Wasserwerk Allmendfeld der Hessenwasser, Verordnung 

vom 4. Oktober 1972, StAnz. 45/1972 S. 1901 

PF 4a, PF 4b, HA 2a HA 4 Ha 5 HA 6a HA 6b: Zone III des WSG Wasserwerke Pfungstadt und 

Eschollbrücken und Zone III B des WSG Wasserwerk Allmendfeld  

HA 2b: teilweise Zone III A und III B des WSG Wasserwerk Allmendfeld und teilweise Zone III 

des WSG Wasserwerke Pfungstadt und Eschollbrücken 

Die entsprechenden Verordnungen sind zu beachten und für die jeweiligen Schutzzonen ge l-

tenden Verbote sind einzuhalten. Bei der Verminderungsmaßnahme „weitestmögliche Versi-

ckerung des abfließenden Niederschlagswassers“ sollte ein Bezug zu den Ausführungen 

„Aspekte der wasserwirtschaftlichen Belange“ hergestellt werden, da hier die Möglichkeiten 

der Entwässerung beschrieben sind und nicht in jedem Gebiet die Versickerung von Nieder-

schlagswasser unkritisch ist. Z.B. Das Gewerbegebiet PF 1 liegt in der Zone III des Wasser-

schutzgebietes für das Wasserwerk Pfungstadt, direkt im Oberstrom der Gewinnungslagen. 

Eine Versickerung ist hier eventuell gar nicht genehmigungsfähig. 

Abwasser, anlagenbezogener Gewässerschutz 

Der Punkt 16.6 Schmutzwasserentsorgung sollte wie folgt ergänzt werden: 

Die Kläranlage Eschollbrücken soll ggf. künftig an die Kläranlage Pfungstadt angeschlossen 

werden (vgl. Vorplanung zum Anschluss der Kläranlage Eschollbrücken an die Kläranlage 

Pfungstadt, Ing.-Büro Aquadrat, Januar 2014). 

Bodenschutz 

Ich verweise ich auf das Schreiben des Regierungspräsidiums Darmstadt, Dezernat 41.5 vom 

18. September 2009 zur damaligen Neuaufstellung des FNP der Stadt Pfungstadt.  

Nachsorgender Bodenschutz (Altlasten) 

Gemäß § 1 (6) Satz 2 Nr. 1 und Nr. 7 BauGB (Baugesetzbuch) sind bei der Aufstellung von 

Bauleitplänen insbesondere die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-

beitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung sowie die Belange 

des Bodens zu berücksichtigen. Bei der Aufstellung darf das Problem Bodenbelastungen 

nicht ausgeklammert werden. Es gilt bei der Beurteilung von Belastungen das bauleitplaneri-

sche Vorsorgeprinzip und nicht die Schwelle der Gefahrenabwehr. Der Träger der Bauleit-

planung erzeugt ein Vertrauen, dass die ausgewiesene Nutzung ohne Gefahr realisierbar ist. 

Geht die Gemeinde Anhaltspunkten für Bodenbelastungen nicht nach, haben Eigentümer, 

Bauwillige und andere Betroffene ggf. Anspruch auf Schadensersatz. 

In der vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz herausgegebenen Arbeitshilfe „Bodenschutz in der Bauleitplanung“ (Februar 2011) ist 
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Es liegt eine Grundwasserverunreinigung mit sog. leichtflüchtigen halogenierten Kohlenwas-

serstoffen (LHKW) im Bereich um die ehem. Chemische Reinigung Jung vor. Weiterhin liegt 

eine Grundwasserverunreinigung im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs mit sogenann-

ten BTEX vor. Sonstige Grundwasserschäden sind mir nicht bekannt. 

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass mir auf der Teilfläche HA 4 im Stadtteil Hahn in der 

Gernsheimer Straße 8 ein ALTIS-Eintrag (Nr.: 432.018.030-001.024) vorliegt. Auf dem vorge-

nannten Gelände wurde zwischen 1979-1999 ein Landmaschinenhandel mit Reparaturwerk-

statt betrieben. Dieses Gewerbe wird mit der Branchenklasse 4 geführt, die gemäß Hand-

buch Altlasten, Band 2, Teil 4 des HLUG mit einem hohen Gefährdungspotential für die 

Umwelt bewertet wird. Das entsprechende Altflächendatei-Informationsblatt habe ich mei-

nem Schreiben beigefügt.  

Im Zuge des Bauleitplanverfahrens sind zur Abwägung einer möglichen Gefahr bei der Nut-

zung der Standorte mit hohem bzw. sehr hohem Gefährdungspotential Einzelfallrecherchen 

bzw. ggf. anschließende orientierende Untersuchungen gemäß der Handbücher Altlasten 

Band 3, Teil 1, bzw. Band 3, Teil 2 des HLUG durchzuführen. Die Einzelfallbewertung hat ge-

mäß der Handbücher Altlasten, Band 5, Teil 1 zu erfolgen. Hierzu ist ein Fachgutachter in Al t-

lastenfragen zu beauftragen. Das Ergebnis der Untersuchungen ist dem Regierungspräsidi-

um Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5; 

Bodenschutz, vorzulegen. 

Erst nach Auswertung der Einzelfallbewertung kann darüber entschieden werden, ob e in 

weiterer Untersuchungsbedarf besteht und eine orientierende Untersuchung erforderlich 

wird oder das Bauleitplanverfahren weiter fortgeführt werden kann. 

Zusätzlich sind in allen Bauleitplanungen die folgenden allgemeinen Hinweise für die regis-

trierten Flächen mit aufzunehmen: 

„Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische 

Auffälligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht e i-

ner schädlichen Bodenverunreinigung begründen, si nd diese umgehend der zuständigen 

Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Dar-

mstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter 

in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche Bodenverunreinigungen im Sinne des § 2 Abs. 

3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, 

die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den 

Einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen.“  

1. Vorsorgender Bodenschutz  

a. Vorsorgender Bodenschutz in der Raum- und Bauleitplanung 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden, § 1a Abs. 2 Bauge-

setzbuch. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen 

Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie 

möglich vermieden werden, § 1 Satz 3 Bundes-Bodenschutzgesetz. 

Die Behandlung des Schutzguts Boden gliedert sich in Anlehnung an Anlage 1 BauGB in fol-

gende Punkte, auf die im späteren Umweltbericht einzugehen ist: 

Bodenziele: Die Betrachtung des Schutzguts Boden sollte auch immer die bestehenden Bodenfunktio-

nen separat betrachten und beschreiben. Der Boden erfüllt im Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes  
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1.) die natürliche Funktion als  

a. Lebensgrundlage und Lebensraum für  Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, 

b. Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser-und Nährstoffkreisläufen, 

c. Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter -,  

Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwas-

sers, 

2.)  Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie 

3.)  Nutzungsfunktionen als  

a. Rohstofflagerstätte, 

b. Fläche für Siedlung und Erholung, 

c. Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung, 

d. Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver - und Entsorgung 

(§ 2 (2) BBodSchG). 

Darüber hinaus können die folgenden Quellen eine Orientierung für die Ziele des vorsor-

genden Bodenschutzes geben: 

 Ziele können sich aus übergeordneten Plänen ergeben (z. B. Raumordnung), 

 Bodenschutzklausel § 1a Abs. 2 BauGB, 

 Erhalt, sparsame und schonende Nutzung von Boden als Bestandteil des Naturhaus-

halts § 1 Abs 3 Nr. 1 und 2 BNatSchG 

a. Bestandsaufnahme Boden und Bodenfunktionen 

In dem vorliegenden Planungsbereich des Flächennutzungsplanes sind größtenteils Böden 

mit einer geringen oder mittleren Einstufungskategorie für die Bodenfunktionsbewertung 

des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie (HLUG) vorhanden. 

Eine Beschreibung und Bewertung der Bodenfunktionen des Schutzgutes Bodens, die nach 

Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 BauGB als Bestandteil des Umweltberichtes vorgegeben ist, wurde in 

den einzelnen Flächenbeschreibungen kurz und prägnant durchgeführt. Ich weise jedoch da-

rauf hin, dass das Ertragspotential lediglich ein Teilbestandteil der Bodenfunktionsbewer-

tung ist. Es kann nicht als ausschlaggebendes Kriterium für eine hohe oder geringe Bewer-

tung von Böden dienen. Als Konsequenz kann das Ertragspotential auch nicht als 

Entscheidungskriterium für möglicherweise notwendige Ausgleichsmaßnahmen verwendet 

werden. 

b. Vorbelastungen Boden  

Die Betrachtung der Altlasten bzw. der Vorbelastungen des Bodens wurde lediglich im Kapi-

tel 19.5 erörtert. Eine differenzierte Betrachtung von möglichen Altlasten auf den einzelnen 

Flächen fehlt bisher.  

c. Zusammenfassende Bewertung Boden 

Eine Darlegung der Schlussfolgerung aus Bestandsaufnahme und Vorbelastungen der Bö-

den fehlt im vorliegenden Entwurf des Flächennutzungsplanes. 

d. Boden und Erheblichkeit des Eingriffes 

Zur Bodenerheblichkeit wurden bereits (qualitative) Aussagen getroffen, jedoch bedarf es im 

Umweltbericht weiterer Ergänzungen: 

- Die Erheblichkeit sollte aus der betroffenen Flächengröße, der Tiefe des Eingriffs, 

dem bestehenden Funktionserfüllungsgrad und der zu erwartenden Funktionsminderung 

abgeleitet werden. 
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- Bei einer Versiegelung ist aufgrund des Totalverslusts der Bodenfunktionen in dem 

betroffenen Bereich i. d. R. von einer Erheblichkeit auszugehen. 

- Die Erheblichkeit ist relevant für die Ableitung von Maßnahmen zur Vermeidung, 

Verminderung und zum Ausgleich. 

e. Auswirkungsprognose Boden bei Nichtdurchführung der Planung 

Entspricht i. d. R. dem Ist-Zustand, ggf. unter Berücksichtigung dann greifender Planungen 

oder Entwicklungen (z. B. Planänderungen). 

f. Auswirkungsprognose Boden bei Durchführung der Planung 

Die Auswirkungen bei Durchführung der geplanten Maßnahmen wurden im Umweltbericht 

betrachtet: “Verlust von Boden mit mittlerer Bedeutung für die natürlichen Bodenfunktio-

nen...“.Im Hinblick auf das Schutzgut Boden wurde jedoch keine klare Ableitung der Erheb-

lichkeit im Umweltbericht aus Flächengröße, Tiefe des Eingriffs, dem bestehenden Funkt i-

onserfüllungsgrad und der zu erwartenden Funktionsminderung durchgeführt.  So wurde das 

Konfliktpotential über alle Schutzgüter (Boden, Klima, Wasser, etc.) hinweg geführt. Eine ein-

zelne Betrachtung des Schutzgutes Boden fehlt. 

g. Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

Aus der vorhandenen Bestandsaufnahme und Auswirkungsprognose sind spezifisch boden-

funktionsbezogene Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung der Beeinträchtigung 

der Bodenfunktion abzuleiten. Zwar wird empfohlen, die Reduzierung des Versiegelungs-

grades durch Flächenbefestigungen in teilversiegelter Ausführung. Weitere Maßnahmen 

werden jedoch nicht beschrieben. Diese können bspw. wie folgt aussehen: 

 Lenkung der Flächeninanspruchnahme auf Böden mit geringerem Funktionserfüllungsgrad, 

 Anpassung der Erschließung und der Baufenster(z. B. Gebäudestellung)  an den Geländeverlauf zur Ver-

meidung größerer Erdmassenbewegungen, 

 Reduzierung des Versiegelungsgrads durch Vorgaben zur Verwendung versickerungsfähiger Beläge, 

 Vorgaben zu Begrünungen nicht überbauter Erschließungs- bzw. Grundstücksflächen, 

 Dachbegrünungen 

 Regelungen über städtebauliche Verträge zu bauzeitlichen Minderungsmaßnahmen: 

 Maßnahmen zum Bodenschutz bei der Baudurchführung (z.B. Schutz des Mutterbodens nach § 202 

BauGB): 

 sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 18915, DIN 19731) , 

 fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Verwertung des Bodenaushubs, 

 Art und Qualität der Verfüllmaterialien,  

 Verwendung von Baggermatten bzw. breitkettigen Fahrzeugen bei verdichtungsempfindlichen Böden 

und Böden mit einem hohen Funktionserfüllungsgrad,  

 Berücksichtigung der Witterung beim Befahren von Böden,  

 Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden nach Bauende und vor Auftrag des  

Oberbodens, 

 Baustelleneinrichtung und Lagerflächen im Bereich bereits verdichteter bzw. versiegelter Böden, 

 Durchführung einer bodenkundlichen Baubegleitung. 

h. Bodenausgleichsmaßnahmen 

Die im Umweltbericht beschriebenen Planungen beschreiben z.T. auch bodenfunktionsbe-

zogene Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung der Beeinträchtigungen der Boden-

funktion. Erhebliche Beeinträchtigungen von Bodenfunktionen, die von der Planung ausge-

hen, sollten jedoch durch geeignete Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden. 

Dazu kann auf Böden, auf denen die Kompensationsmaßnahmen durchgeführt werden, der 

Erfüllungsgrad der betroffenen Bodenfunktionen erhöht werden. Dies wurde im Umweltbe-
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richt nicht betrachtet. Ggf. können die relevanten Informationen nach Abgleich mit dem Bo-

den Viewer zur Verfügung gestellt und bewertet werden. Ziel muss es sein eine bzw. mehrere 

Bodenfunktionen zu verbessern und aufzuwerten. 

Beispiele: 

- Entsiegelung, 

- Rekultivierung von Abbaustäten, Altablagerungen usw.,  

- Überdeckung von schwer zu beseitigenden Anlagen,  

- Abtrag von Aufschüttungen, Verfüllungen usw., wenn diese keine bzw. nur geringwertige Bodenfunktio-

nen besitzen, 

- Oberbodenauftrag, 

- Bodenlockerung, 

- Nutzungsextensivierung, 

- Wiedervernässung von ehemals nassen und feuchten Standorten,  

- Schadstoffbeseitigung, Bodenreinigung, ggf. Unterbinden der entsprechenden Wirkungspfade, 

- erosionsmindernde Maßnahmen,  

Die ausschließliche Anwendung der Kompensationsverordnung oder die Beschränkung auf 

eine arten- und biotopbezogene Kompensation ist nicht ausreichend. Es muss ein Zusam-

menhang zu den vorher ermittelten erheblichen Beeinträchtigungen hergestellt werden. Bö-

den mit einem bestehenden hohen bzw. sehr hohen Funktionserfüllungsgrad sind als Kom-

pensationsstandorte ungeeignet. Wirkzusammenhänge mit den anderen Schutzgütern sind 

zu beachten. Stellen Kompensationsmaßnahmen zugunsten anderer Schutzgüter einen zu-

sätzlichen Eingriff in das Schutzgut Boden dar, können auch Kompensationsmaßnahmen im 

Geltungsbereich anderer Bebauungspläne liegen. 

i. Planungsalternativen Boden 

Die Angaben im Umweltbericht lassen nicht erkennen, inwieweit die beabsichtigte zusätzli-

che Inanspruchnahme der bisher nicht baulich genutzten Flächen durch Wiedernutzbar-

machung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung 

vermieden oder vermindert werden kann (Planungsalternativen). 

j. Monitoring Boden 

Es sollen bodenbezogene Überwachungsmaßnahmen vorgesehen werden, da das Schutzgut Boden erheblich 

nachteiligen Wirkungen, aufgrund der Durchführung der Planung ausgesetzt ist. 

Es hat eine Überprüfung der getroffenen Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichmaßnahmen zu erfolgen. 

Mögliche Situationen: 

 verbleibende erhebliche Auswirkungen aufgrund von Nicht-/Teildurchführung von Kompensationsmaß-

nahmen 

 Auswirkungen mit Prognoseunsicherheiten, z. B. Bodenbelastungen während der Bauphase 

 aktuelle Probleme, die zu unvorhergesehenen Auswirkungen führen können, z. B. Grundwasserabsen-

kungen, 

Instrumente zur Verifizierung von Informationen aus dem Umweltbericht:  

 Wirksamkeit von bodenbezogenen Ausgleichsmaßnahmen, 

 Wirksamkeit und Fachgerechtheit von Verdichtungslockerungen, 

 Kontrolle der Wirksamkeit der bauzeitlichen Minderungsmaßnahmen, 

 Einhaltung des im Umweltbericht prognostizierten Verlusts an Bodenfläche,  

 Einhaltung der Vorgabe für Bodenbeläge (Wasserdurchlässigkeit) , 

 Überwachung der Bodenbelastung mit Schadstoffen, 

k. Allgemeine Zusammenfassung Boden 

Die vorgenannten Bausteine sollten zusammengefasst und abschließend bewertet werden. 

Immissionsschutz 
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Ich verweise auf meine Stellungnahme gemäß §4 Abs. 1 BauGB zur Neufassung und Fort-

schreibung des Flächennutzungsplanes aus dem Jahr 2009.  

Gemäß § 50 Bundes- Immissionsschutzgesetz sind bei raumbedeutsamen Planungen und 

Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuord-

nen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 

3 Nummer 5 der Richtlinie 96/82/EG in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf 

die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige 

schutzbedürftige Gebiete, so weit wie möglich vermieden werden. 

Dabei sind alle möglichen, im Bundes- Immissionsschutzgesetz genannten Immissionen, wie 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche 

Umwelteinwirkungen zu berücksichtigen. 

Die nach § 50 Bundes- Immissionsschutzgesetz geforderte Zuordnung der Flächen ist durch 

eine Abstufung zwischen Gebieten unterschiedlicher Nutzung und ausreichenden Abstän-

den zwischen sich gegenseitig beeinträchtigenden Bauflächen oder, wenn das nicht möglich 

ist, durch Festsetzung von Ersatzmaßnahmen zu erreichen. 

Diese allgemeinen Planungsgrundsätze für den Immissionsschutz sind in der Bauleitplanung, 

auch bei der Neufassung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes , stets zu berück-

sichtigen. 

Weiter gilt § 1 Abs. 6 Nr. 1: Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu be-

rücksichtigen: 

1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (und die Si-

cherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung,) 

Im vorliegenden Fall habe ich in meiner Stellungnahme nach §4 Abs. 1 BauGB bereits auf e i-

nige der sich aus der Planung ergebende Konflikte, hingewiesen, die in der Begründung 

nicht dargestellt und somit nicht gelöst sind. Zwei dieser Konflikte (in der Kernstadt 

Pfungstadt und im Stadtteil Hahn) wurden inzwischen gelöst, indem die geplanten Erweite-

rungsflächen (PF2 und HA6) nicht mehr im Plan enthalten sind. 

Was jedoch bislang weiter unberücksichtigt ist, sind die sich durch das heranrücken der Er-

weiterungsflächen PF3, PF7a und PF8a an Verkehrswege ergebenden Immissionskonflikte in 

der Kernstadt Pfungstadt.  

Das gilt ebenso für den im Stadtteil Eschollbrücken und den dort bestehenden Konflikt zwi-

schen den Erweiterungsflächen ES1, ES2 und der Kläranlage, bzw. der Kompostierungsanla-

ge. Für die Fläche ES2 kommt noch erschwerend hinzu, dass dort gleichzeitig ein bestehen-

der Schweinemastbetrieb (Darmstädter Straße 4) fast unmittelbar angrenzt, wodurch 

erhebliches Konfliktpotenzial im Bezug auf die Ausweisung dieser Fläche besteht. Von dem 

Schweinemastbetrieb ausgehend gab es in der Vergangenheit bereits Geruchsbeschwerden 

aus der bestehenden Nachbarschaft. Es wird deshalb dringend empfohlen auf die Auswei-

sung dieser Fläche zu verzichten. 

Auch hierauf geht weder die Begründung zur Planung noch der Umweltbericht ein.  

Zur Lösung der Konflikte sind deshalb im weiteren Verlauf der Planung Untersuchungen an-

zustellen, oder zumindest nachvollziehbare Aussagen zu machen, mit welchen Belastungen 

für die Anwohner bei Umsetzung der Planung zu rechnen sein wird und die Planung entspre-

chend zu überarbeiten. 
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Für die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB hatte ich in meiner Stellungnahme ausdrück-

lich auf folgendes hingewiesen: 

Es sind Angaben zu machen, ob die Planung Auswirkungen auf gewerbliche Anlagen oder 

entsprechend genutzte bzw. geplante Flächen haben kann oder ob die Planung selbst Aus-

wirkungen von gewerblichen Anlagen oder entsprechend genutzten bzw. geplanten Flächen 

ausgesetzt sein kann.  

Weiter sind Angaben zu Lärm, insbesondere Betriebs- und Verkehrslärm, Lufthygiene 

(Staub/Geruch), Erschütterungen, Licht und Klima zu machen.  

In dem bislang vorliegenden Umweltbericht finden sich hierzu jedoch keinerlei Aussagen. 

Diese sind zu ergänzen. 

Hinsichtlich Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung genügt eine angemessen 

allgemeine, zusammenfassende (qualitative) Form (Textform). Spezielle Untersuchungen, au-

ßer den schalltechnischen Gutachten zum Verkehrslärm,  sind zum derzeitigen Planungs-

stand nicht erforderlich. 

Bergaufsicht 

Als Datengrundlage für die Stellungnahme wurden folgende Quellen herangezogen: 

Hinsichtlich der Rohstoffsicherung: Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungs-

plan 2010, Rohstoffsicherungskarte (KRS 25) des HLUG;  

Hinsichtlich der aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe: vorliegende und genehmigte 

Betriebspläne;  

Hinsichtlich des Altbergbaus: bei der Bergaufsicht digital und analog vorliegende Risse, in 

der Datenbank vorliegende Informationen, Kurzübersichten des ehemaligen Bergamts Weil-

burg über früheren Bergbau. Die Recherche beruht auf den in Inhaltsverzeichnissen des Ak-

tenplans inventarisierten Beständen von Berechtsams- und Betriebsakten früherer Bergbau-

betriebe und in hiesigen Kartenschränken aufbewahrten Rissblättern. Die Stellungnahme 

basiert daher hinsichtlich des Altbergbaus auf einer unvollständigen Datenbasis. 

Anhand dieser Datengrundlage wird zum FNP-Entwurf wie folgt Stellung genommen: 

Rohstoffsicherung: Das Gebiet der Stadt Pfungstadt wird lt. RPS/RegFNP 2010 von mehreren 

„Vorbehaltsgebieten oberflächennaher Lagerstätten“ im Westen und Südwesten teilweise 

überdeckt. Ich empfehle, diese für die Rohstoffsicherung privilegierten Gebiete nachrichtlich 

in den FNP aufzunehmen. Der Bergaufsicht liegt derzeit jedoch kein Antrag auf einen Be-

triebsplan für Gewinnungstätigkeiten vor. 

Aktuelle Betriebe/Konzessionen: Es befinden sich keine aktuell unter Bergaufsicht stehenden 

Betriebe auf dem Gebiet der Stadt Pfungstadt. Das Stadtgebiet wird von einem Erlaubnisfeld 

zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen vollständig und einem Erlaubnisfeld zur Aufsu-

chung von Erdwärme und Sole teilweise überdeckt. Der Bergaufsicht sind jedoch keine Auf-

suchungsaktivitäten im Stadtgebiet bekannt. 

Gefährdungspotential aus früheren bergbaulichen Tätigkeiten: Das Gebiet der Stadt 

Pfungstadt wird von untergegangenen Bergbauberechtigungen überlagert. Innerhalb der 

auf Erdgas verliehenen Felder wurden 13 Bohrungen abgeteuft, die nach der Betriebseinstel-




























